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1. VERANLASSUNG

Für die Sanierung und den Ausbau des Hofbaches im Dorf Schänis wurde ein Hochwasser-
schutzprojekt erarbeitet. Gleichzeitig mit dem Wasserbauprojekt soll der Gewässerraum nach
Art. 41a der Gewässerschutzverordnung (SR 814.201; GSchV) festgelegt werden. Die Ge-
meinde Schänis hat die IG nipo – ewp, Uznach mit der Projektierung beauftragt.

- Ausbau Dorfbäche Schänis, 2. Etappe (Hofbach), Abschnitt km 0.690 – 2.145

Durch den Bachausbau sind auch mehrere Wege/Strassen anzupassen. Die entsprechenden
Teilstrassenpläne werden parallel zum Wasserbauprojekt aufgelegt. Die Teilstrassenpläne
sind bei der Festlegung des Gewässerraums berücksichtigt.

- Teilstrassenplan Rietstrasse Nr. 2.32
- Teilstrassenplan Rathausweg Nr. 5.14 u. Lindeliweg Nr. 4.07
- Teilstrassenplan Hofweg Nr. 4.05
- Teilstrassenplan Winkelnweg 4.13 u. 5.25

Abbildung 1: Ausbaustrecke Hofbach und Bachachse zur Festlegung des Gewässerraums
(blau); Teilstrassenpläne (violett) Planhintergrund: Orthophoto mit AV weiss, geoportal.ch.

km 0.690

km 2.145
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IG nipo – ewp Sondernutzungsplan Hofbach, Festlegung Gewässerraum
Gemeinde Schänis, Kanton St. Gallen

Planungsbericht

Seite 6 von 16

3. RANDBEDINGUNGEN

3.1 Zonenplan
Im oberen Abschnitt verläuft der Hofbach in der Landwirtschaftszone und grenzt ganz zu-
oberst an Waldflächen (Geplanter Feststoffrückhalt). Ab dem Siedlungsrand (Gebiet Eichen)
folgen linksseitig eine Grünzone GF und rechtsseitig ebenfalls Landwirtschaftszone.

Danach verläuft der Hofbach vollständig innerhalb der Bauzone, anfänglich in der Wohnzone
W2, W3 und Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Im eigentlichen Dorfzentrum folgen
Kernzone 1 und 2 und danach Wohnzone und Wohn-Gewerbezone. Der unterste kurze Ab-
schnitt im Gebiet Quellenheim befindet sich wiederum in der Landwirtschaftszone.

Abbildung 2: Zonenplan, kommunale Darstellung Gemeinde Schänis (Quelle: geoportal.ch);
Bachachse der Ausbaustrecke (blau), Teilstrassenpläne (violett).

3.2 Naturgefahren
Im Projektgebiet sind überbautes Siedlungsgebiet, Einzelgebäude und Landwirtschaftsland
mit geringer bis mittlerer Gefährdung betroffen. Die im Rahmen der Naturgefahrenanalyse
ermittelten Wirkungsflächen stimmen gut mit dem Ereignis vom Unwetter 2005 überein.

3.3 Wasserbauprojekt
Für den Ausbau des Hofbachs wird ein Auflageprojekt ausgearbeitet [2].

Einzugsgebietsfläche (Berechnungspunkt Dorfzentrum) 0.63 km2
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Dimensionierungswassermenge (Dorfzentrum) 4.5 m3/s (HQ100)

Freibordbedingung, Abschnitte ohne Auflandungstendenz 0.5 m

Freibordbedingung, Abschnitte mit Auflandungstendenz 0.7 m

Mittlere Sohlenbreite 1.5 – 2.0 m

Böschungsneigung bei genügenden Platzverhältnissen (Trapezprofil) ca. 1:2 – 2:3

Böschungsneigung bei beengten Platzverhältnissen (U-Profil) 5:1 - senkrecht

Der hydraulische Nachweis zur Einhaltung der Freibordbedingungen  ist Bestandteil des Was-
serbauprojekts.

3.4 Gewässerraum
Gemäss Art. 41a der GSchV [6] ist der minimale Gewässerraum für Fliessgewässer auf Basis
der natürlichen Sohlenbreite zu bestimmen. Ersteres lässt sich aus der Schlüsselkurve Art.
41a berechnen, letzteres auf Basis der bestehenden Sohlenbreite und einem Korrekturfaktor
mit Bezug zur bestehenden Wasserspiegelbreitenvariabilität.

Abbildung 3: Korrekturfaktor in Abhängigkeit der bestehenden Breitenvariabilität des Was-
serspiegels (Quelle [3]).

Tabelle 1: Herleitung des minimalen Gewässerraums aufgrund der bestehenden Sohlenbrei-
ten und Wasserspiegelbreitenvariabilität an vier charakteristischen Gewässerabschnitten.

Abschnitt Sohlenbreite
best.

Breitenvariabilität u.
Korrekturfaktor

Sohlenbreite
natürlich

Minimaler
Gewässerraum

Waldrand* 1.5 m Ausgeprägt,  1.0 1.5 m 11 Meter

Hangfuss bis
Siedlungsrand

0.6 – 1.2 m eingeschränkt,  1.5 0.9 - 1.8 m 11 Meter

Siedlungsrand bis
Schulhaus Hof

1.0 – 1.3 m eingeschränkt, 1.5 1.5 – 1.9 m 11 Meter

Schulhaus Hof bis
Dorfzentrum

0.6 – 0.8 m Fehlend, 2.0 1.2 – 1.6 m 11 Meter

*Naturnahe Referenzabschnitte am Waldrand: Sohlenbreite 1.0 bis 1.5 Meter
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Aufgrund der obigen Analyse wird für den Hofbach ein allgemein gültiger minimaler Gewäs-
serraum von 11 Meter festgelegt.

Weiter muss der Gewässerraum genügend gross sein, um die erforderliche Hochwassersi-
cherheit zu gewährleisten. Darin eingeschlossen ist auch die Sicherung der Zugänglichkeit
zum Gewässer für betriebliche und bauliche Unterhaltsarbeiten, sowie den Gewässerbau. Die
wasserbaulichen Anforderungen an den Gewässerraum richten sich nach der Arbeitshilfe zur
Gewässerraumausscheidung im Kanton St. Gallen [3].

Der Gewässerraum wird als Korridor festgelegt. Er folgt nicht notwendigerweise dem Detail-
verlauf eines Gewässers, eine gewisse Generalisierung des Verlaufs ist zweckmässig.

Üblicherweise erfolgt die Festlegung symmetrisch. Damit wird die Belastung der Grundeigen-
tümerverhältnisse auf den beiden Seiten der Fliessgewässer gleichmässig verteilt. Das Ge-
wässer muss jedoch nicht zwingend in der Mitte liegen, z.B. wenn die Zugänglichkeit einsei-
tig innerhalb des Gewässerraums berücksichtigt werden muss.

Abweichungen sind im Planungsbericht aufzuzeigen.

Hochwassersicherheit wird mit dem Ausbauprojekt gewährleistet [2]

Zugänglichkeit der Hofbach hat eine verhältnismässig geringe Bachbreite,
entsprechend genügt eine einseitige Zugänglichkeit

Zugänglichkeit in LW‘zone In der Landwirtschaftszone kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Bach über Landwirtschaftsflächen mit Bau-
und Unterhaltsmaschinen zugänglich ist (im Sondernut-
zungsplan als Hinweis mit Pfeil angedeutet); Zugänglich-
keitsstreifen wird deshalb nicht in den Gewässerraum inte-
griert.

Zugänglichkeit in Bauzone Innerhalb der Bauzone muss der Zugänglichkeitsstreifen in
den Gewässerraum integriert werden. Die Breite der Zu-
gänglichkeit wird gemäss Arbeitshilfe AREG SG [3] von der
Neigung der Bachböschung abhängig gemacht.
- Mauer oder Böschung steiler 2:3 5 m
- Böschung 2:3 4 m
- Böschung 1:2 3 m

Gewässerraumabgrenzung Die Baulinie Gewässerraum muss gemäss der Arbeitshilfe
zur Gewässerraumfestlegung AREG SG [3] gegenüber der
theoretischen Böschungsoberkante einen minimalen Ab-
stand von zwei Metern aufweisen. Dieser minimale Abstand
soll das Aufkommen von dichterem Ufergehölz ausserhalb
des Hochwasser-Abflussprofils ermöglichen. Weiter verhin-
dert dieser Abstand, dass bis an die theoretische Bö-
schungsoberkante gebaut wird.
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4. ERARBEITUNG GEWÄSSERRÄUME

4.1 Grundsätze
Der Gewässerraum wird in Form eines Sondernutzungsplans, Situation M 1:500 mit „Bauli-
nien Gewässerraum“ festgelegt.  Der Planungsbericht und die Querprofile haben orientieren-
den Charakter. Genehmigt wird lediglich der Sondernutzungsplan Situation M 1:500, beste-
hend aus drei Planblättern.

4.2 Verzicht auf die Gewässerraumausscheidung
Bei folgender neuer Eindolung wird auf die Festlegung des Gewässerraums nach Art. 41a
GSchV verzichtet.

km 1.265 bis 1.172 (eingedolt) Eine offene Linienführung ist aufgrund der bestehenden
Nutzung nicht möglich: Zugang auf Schulhausareal,
Sportanlage, Feuerwehrdepot, Mehrzweckgebäude
(heute besteht an dieser Stelle kein Bach)

Der Raum für spätere Unterhaltsarbeiten am Durchlass wird mit der Festlegung von Baulinien
für Bauten festgelegt (beidseitig ab Bachachse 4.5 Meter).

4.3 Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen

4.3.1 Abschnitt Waldrand (km 2.150 – km 2.040)

Minimale Gewässerraumbreite eingehalten > 11 Meter

Wasserbauliche Anforderungen eingehalten; vgl. Wasserbauprojekt, Umgebungs-
damm des Feststoffrückhalts und der Zugang für
den Unterhalt sind Teil des Gewässerraums.

Ökologische Anforderungen eingehalten; Böschungen 2:3 – 1:2 einseitig bewal-
det, Sohle naturnah und durchgängig für aquatische
und terrestrische Lebewesen.

Anpassung der minimalen GWR-Breite Ausweitung wegen dem Feststoffrückhalt (Hochwas-
serschutzbauten).

Lage Bachachse bleibt unverändert, Ausweitung Gewäs-
serraum nach rechts für Ablagerungsraum mit
Damm führt zu einer asymmetrischen Gewässer-
raumfestlegung, Ausweitung nach links ist wegen
der Felsrippe nicht möglich.

4.3.2 Abschnitt Waldrand bis Winkelnweg (km 2.040 – km 1.830)

Referenzprofil Querprofil 90, km 1.980

Minimale Gewässerraumbreite eingehalten > 11 Meter

Wasserbauliche Anforderungen eingehalten; vgl. Wasserbauprojekt; Böschung des
Hochwasserschutzdamms und 1.5 Meter der Damm-
krone sind Teil des Gewässerraums. Der auf dem
neuen Damm verlaufender Winkelnweg ist nicht Be-
standteil des Gewässerraums.

Ökologische Anforderungen eingehalten; Böschungen 1:3 – 1:2, beidseitig ge-
wässergerechte Vegetation; Horizontalfläche ab the-
oretischer Böschungsoberkante für gewässergerech-
te Vegetation linksseitig 1.5 Meter, rechtseitig 2 -3
Meter Breite; Sohle naturnah und durchgängig für
aquatische und terrestrische Lebewesen.

Anpassung der minimalen GWR-Breite keine
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Lage Gewässerachse wird wegen dem Hochwasserschutz-
damm nach rechts verschoben => Ausgeglichene
Belastung unter Berücksichtigung des gesamten
Raumbedarfs (Gewässer & Damm).

4.3.3 Abschnitt Winkelnweg bis Bauzonengrenze (km 1.830 – km 1.635)

Referenzprofil Querprofil 80, km 1.730

Minimale Gewässerraumbreite eingehalten > 11 Meter

Wasserbauliche Anforderungen eingehalten; vgl. Wasserbauprojekt; Hochwasser-
schutzziel links HQ100 (Siedlungsgebiet), rechts
HQ30 (LW); Ufer links Baulinie 2 Meter ab theoreti-
scher Böschungsoberkante und Ufer rechts > 2 Me-
ter; Zugänglichkeit nicht im GWR integriert weil an
LW-Fläche angrenzend.

Ökologische Anforderungen eingehalten; Böschungen 1:3 – 1:2, beidseitig ge-
wässergerechte Vegetation; Horizontalfläche ab the-
oretischer Böschungsoberkante für gewässergerech-
te Vegetation linksseitig 2 Meter, rechtseitig 2-3 Me-
ter Breite; Sohle naturnah und durchgängig für
aquatische und terrestrische Lebewesen. Linkes Ufer
befindet sich in der Grünzone.

Anpassung der minimalen GWR-Breite keine

Lage +/- symmetrisch über der bestehenden Bachachse

4.3.4 Abschnitt Bauzonengrenze bis Oberbirgstrasse  (km 1.635 – km 1.580)

Minimale Gewässerraumbreite eingehalten > 11 Meter

Wasserbauliche Anforderungen eingehalten; vgl. Wasserbauprojekt; Baulinie rechts
4 Meter ab theoretischer Böschungsoberkante für
Zugänglichkeit, Ufer links 2 Meter ab theoretischer
Böschungsoberkante mit 2:3 Böschung.

Ökologische Anforderungen eingehalten; Böschungen 2:3, beidseitig gewässer-
gerechte Vegetation; Horizontalfläche ab theoreti-
scher Böschungsoberkante für gewässergerechte
Vegetation linksseitig 2 Meter, rechtseitig 4 Meter
Breite; Sohle naturnah und durchgängig für aquati-
sche und terrestrische Lebewesen; linkes Ufer muss
aufgrund eines bestehenden Wohnhauses als Mauer
ausgebildet werden, Gewässerraum wurde für eine
zukünftige 2:3 Böschung ausgeschieden.

Anpassung der minimalen GWR-Breite mit 12.2 Meter leicht höher als die Minimale Breite,
zur Gewährleistung einer beidseitigen Böschungs-
neigung von 2:3 und Horizontalabstände ab theore-
tischer Böschungsoberkante für Zugänglichkeit (4
Meter) und Bauabstand (2 Meter).

Lage Bachachse bleibt wegen Anschlusspunkt (Brücke
Oberbirgstrasse) +/- unverändert; Gewässerraum
leicht asymmetrisch wegen einseitiger Zugänglich-
keit.

4.3.5 Abschnitt Oberbirgstrasse bis Schulareal Hof (km 1.580 – km 1.424)

Referenzprofil Querprofil 69, km 1.520

Minimale Gewässerraumbreite eingehalten > 11 Meter

Wasserbauliche Anforderungen eingehalten; vgl. Wasserbauprojekt; Baulinie rechts
3 Meter ab theoretischer Böschungsoberkante für
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die Zugänglichkeit, Ufer links 2 Meter ab theoreti-
scher Böschungsoberkante wegen Bauabstand.

Ökologische Anforderungen eingehalten; Böschungen 1:2 bis 2:3, beidseitig ge-
wässergerechte Vegetation; linksseitig 2.0 Meter Ho-
rizontalfläche für Uferbestockung, rechtseitig 3 Me-
ter Horizontalfläche für gewässergerechte Vegetati-
on; Sohle naturnah und durchgängig für aquatische
und terrestrische Lebewesen.

Anpassung der minimalen GWR-Breite Zur Einhaltung der Böschungsneigungen 1:2 und
2:3, sowie den horizontalen Abständen ab theoreti-
schen Böschungsoberkante von 2 Meter (links) und
3 Meter (rechts) wird die minimale Gewässerraum-
breite je nach Topografie leicht überschritten.

Lage Bachachse bleibt unverändert; Gewässerraum leicht
asymmetrisch wegen einseitiger Zugänglichkeit. Be-
lastung ist dennoch ausgeglichen, weil der beste-
hende Hofweg auf der rechten Bachseite aufgehoben
wird.

4.3.6 Abschnitt Schulareal Hof Süd (km 1.424 – km 1.310)

Minimale Gewässerraumbreite eingehalten > 11 Meter

Wasserbauliche Anforderungen eingehalten; vgl. Wasserbauprojekt; Bauabstand
rechts 2 Meter ab theoretischer Böschungsoberkan-
te, Bauabstand links wegen Zugänglichkeit mindes-
tens 3 Meter; Im Zugänglichkeitsstreifen verläuft ein
klassierter Weg (Teilstrassenplan Hofweg).

Ökologische Anforderungen eingehalten; Böschungen beidseitig 1:2, rechtsseitig
2 Meter Horizontalfläche für Uferbestockung, links-
seitig 2 Meter Horizontalfläche bis zum Wegrand des
Hofwegs für gewässergerechte Vegetation; Sohle
naturnah und durchgängig für aquatische und ter-
restrische Lebewesen.

Anpassung der minimalen GWR-Breite Gewässerraum wird gegenüber dem Oberlauf deut-
lich verbreitert, Zugänglichkeit wird ausserhalb des
minimalen Gewässerraumbreite von 11 Meter ange-
legt; Mehrbreite zur Schaffung von naturnahen Le-
bensräumen auf öffentlichem Grundstück (u.a. auch
als Kompensation für die bestehende Feldgehölz,
welche durch die Bachverschiebung entfernt werden
müssen).

Lage Bachachse wird nach Norden verschoben, zwecks
besserer Ausnützung der Grundstücksparzellen 450
u. 1871 für zukünftigen Schulbauten u. -anlagen.
Der Verschiebung stehen keine Interessen entge-
gen. Grundeigentümer der Parzellen ist die Pol. Ge-
meinde Schänis.

4.3.7 Abschnitt Schulareal Hof Südwest (km 1.310 – km 1.265)

Referenzprofil Querprofil 53, km 1.268

Minimale Gewässerraumbreite eingehalten > 11 Meter

Wasserbauliche Anforderungen eingehalten; vgl. Wasserbauprojekt; Bauabstand
rechts 2 Meter ab theoretischer Böschungsoberkan-
te, Bauabstand links wegen Zugänglichkeit 3.8 bis
5.0 Meter; im Bereich des Zugänglichkeitsstreifens
verlaufen bestehende klassierter Weg/Strasse (Teil-
strassenplan Hofweg, Hofstrasse).
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Ökologische Anforderungen Wegen den bestehenden Bauten und Anlagen sind
im Rahmen des Bachausbaus keine Flachböschungen
möglich. Auf der rechten Bachseite kann über der
HQ100 Wasserlinie jedoch eine Erdböschung ange-
legt und diese aufgrund des einzuhaltenden Bauab-
stands ab theoretischer Böschungsoberkante von 2
Meter auch bestockt werden; Sohle naturnah und
durchgängig für aquatische und terrestrische Lebe-
wesen.

Anpassung der minimalen GWR-Breite keine

Lage an dieser Stelle war vorher kein Bach, bei der Fest-
legung der neuen Linienführung des Bachlaufs waren
die baulichen Randbedingungen mit bestehendem
Hofweg und Velounterstand der Schule zu berück-
sichtigen (Öffentliches Interesse).

4.3.8 Abschnitt Oberbirgstrasse bis Rathausweg (km 1.170 – km 1.100)

Referenzprofil Querprofil 39, km 1.128

Minimale Gewässerraumbreite eingehalten > 11 Meter

Wasserbauliche Anforderungen eingehalten; vgl. Wasserbauprojekt; Bauabstand
links 2 Meter ab theoretischer Böschungsoberkante,
Bauabstand rechts für die Zugänglichkeit 3 Meter;
im Bereich des Zugänglichkeitsstreifens verläuft ein
klassierter Weg (Teilstrassenplan Lindeliweg).

Ökologische Anforderungen eingehalten; beidseitige Flachböschungen 1:2 und
Horizontalflächen entlang der theoretischen Bö-
schungsoberkante von 2 Meter für gewässergerechte
Vegetation. Sohle naturnah und durchgängig für
aquatische und terrestrische Lebewesen.

Anpassung der minimalen GWR-Breite der Gewässerraum wird für die zusätzliche Schaf-
fung von Natur- und Erholungsräumen leicht ausge-
weitet. Der Abschnitt mit bachbegleitendem Weg ist
eine wichtiges öffentliche Erschliessungselement
zwischen grossen Wohnquartieren, Dorfzentrum und
Schulanlage Hof.

Lage die Bachachse wird nach rechts in die Parzelle 1528
verschoben, welche aufgrund der bereits heute be-
stehenden Nutzung und einzuhaltenden Bauabstän-
den nicht mehr überbaut werden kann. Weil der Ge-
wässerraum gegenüber heute ebenfalls deutlich
nach Osten verschoben wird, profitieren die westlich
angrenzenden Grundstücke durch einen reduzierten
Bauabstand.

4.3.9 Abschnitt Rathausweg bis Dorfplatz   (km 1.100 – km 1.040)

Referenzprofil Querprofil 35, km 1.082

Minimale Gewässerraumbreite eingehalten > 11 Meter

Wasserbauliche Anforderungen eingehalten; vgl. Wasserbauprojekt; Bauabstand
links 2 Meter ab theoretischer Böschungsoberkante,
Bauabstand rechts wegen Zugänglichkeit 4 Meter ab
Böschungsoberkante (Neigung 2:3).

Ökologische Anforderungen eingehalten; beidseitige Flachböschungen 2:3 und
1:2, sowie beidseitig Horizontalflächen entlang der
theoretischen Böschungsoberkante von 2 bis 4 Meter
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für gewässergerechte Vegetation; Sohle naturnah
und durchgängig für aquatische und terrestrische
Lebewesen.

Anpassung der minimalen GWR-Breite Aufgrund des Geländeeinschnitts ist für die Ausbil-
dung von Flachböschungen eine Mehrbreite erforder-
lich. Unter Einhaltung der Horizontalabstände für
Bauabstand und Zugangsstreifen von 2 und 4 Me-
tern übersteigt die Gewässerraumbreite die minima-
le GWR-Breite von 11 Meter um ca. 1.2 - 1.8 Meter.

Lage Zwischen der Oberbirgstrasse und der Kantonsstras-
se ist nur auf der rechten Bachseite ein durchgehen-
der Zugänglichkeitsstreifen realisierbar. Auf der lin-
ken Seite wird dies durch mehrere Gebäude unmit-
telbar an der Ufermauer verunmöglicht.

Aus diesem Grund wurde der Zugänglichkeitsstreifen
in diesem Abschnitt auf der rechten Seite angeord-
net und die Bachachse mit Gerinne nach links ver-
schoben.

4.3.10 Abschnitt Dorfplatz bis Kantonsstrasse   (km 1.040 – km 0.965)

Referenzprofil Querprofil 29, km 1.015

Minimale Gewässerraumbreite eingehalten > 11 Meter

Wasserbauliche Anforderungen eingehalten; vgl. Wasserbauprojekt; Bauabstand
links 2 Meter ab theoretischer Böschungsoberkante,
Bauabstand rechts wegen Zugänglichkeit 4 - 5  Me-
ter ab Böschungsoberkante.

Ökologische Anforderungen aufgrund der aktuellen Verbauungsstruktur  können
keine Flachböschungen realisiert werden, bzw. der
Bach muss in einem U-Profil durch den Siedlungs-
raum geführt werden. Bepflanzungen entlang des
Gewässers sind teilweise einseitig über dem HQ100
Wasserspiegel auf einer 2:3-Böschung möglich.  Der
Zugänglichkeitsstreifen auf der rechten Bachseite ist
mehrheitlich befestigt und wird für die Zufahrt zu
den Wohnhäusern und als Parkflächen genutzt; Soh-
le naturnah und durchgängig für aquatische und ter-
restrische Lebewesen.

Anpassung der minimalen GWR-Breite keine, der vorliegende Bachabschnitt ist relativ kurz,
so dass u.E. nicht von einer dichten Überbauung ge-
sprochen werden kann.

Lage Die Bachachse wird bei Gebäuden, welche praktisch
auf der Ufermauer stehen leicht nach rechts ver-
schoben, so dass die Gebäude zu Fuss umgangen
werden können. Durch die leichte Verschiebung,
inkl. Sohlenverbreiterung muss die heutige rechte
Ufermauer um ca. 1 Meter nach rechts verschoben
werden. Weitergehende Verschiebungen sind nicht
möglich, weil die bestehenden Flächen für das Ma-
növrieren von PW‘s zwingend erforderlich sind.

4.3.11 Abschnitt Kantonsstrasse bis Quellenheim (km 0.965 – km 0.694)

Referenzprofil Querprofil 16, km 0.875

Minimale Gewässerraumbreite eingehalten 11 Meter
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Wasserbauliche Anforderungen eingehalten; vgl. Wasserbauprojekt; Bauabstand
rechts 2 Meter ab theoretischer Böschungsoberkan-
te, Bauabstand links für den Zugänglichkeitsstreifen
ab Ufermauer ca. 5  Meter (Teilstrassenplan Reit-
strasse).

Ökologische Anforderungen aufgrund der aktuellen Verbauungsstruktur  können
keine Flachböschungen realisiert werden, bzw. der
Bach muss in einem U-Profil durch den Siedlungs-
raum geführt werden. Eine Verschiebung des neuen
Bachlaufs nach rechts ist nicht möglich, weil das
Terrain abfallend ist. Bepflanzungen entlang des
Gewässers sind bei den offenen Abschnitten rechts-
seitig über dem HQ100 Wasserspiegel auf einer 2:3-
Böschung möglich; Sohle naturnah und durchgängig
für aquatische und terrestrische Lebewesen.

Anpassung der minimalen GWR-Breite keine

Lage Die Bachachse bleibt +/-bestehen.

5. AUFHEBUNG BESTEHENDER ERLASSE

Mit den vorliegenden Sondernutzungsplänen werden mehrere rechtskräftige Überbauungs-
und/oder Baulinienpläne tangiert. Wegen der Verlegung, Änderung oder Aufhebung von
Bachläufen müssen die bestehenden Erlasse angepasst oder aufgehoben werden.

5.1 Aufzuhebende Baulinienpläne Gewässer

Teilzonen- und Baulinienplan Weisenhausliegenschaft 1:1‘000

Gemeinde Schänis, Rechtskräftig seit 16.12.1969

Gewässerabstandslinie Hofbach 2 1:500

Gemeinde Schänis, Rechtskräftig seit 2.12.1987

Baulinienplan Hof 1:500

Gemeinde Schänis, rechtskräftig seit 22.12.1987

Gewässerabstandslinie Krüppelbach, 1:500

Gemeinde Schänis, rechtskräftig seit 2.12.1987

5.2 Aufzuhebende Überbauungspläne

Überbauungsplan Hof, 1:500

Gemeinde Schänis, rechtskräftig seit 9.04.1990
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6. MITWIRKUNG

Das Projekt wurde den Einwohnern der Gemeinde Schänis anlässlich einer öffentlichen In-
formationsveranstaltung im Januar 2019 vorgestellt. Im April 2019 wurden die Direktbe-
troffenen, bzw. Anstösser des zukünftigen Hofbachs, zu abschnittsbezogenen Informations-
veranstaltungen eingeladen. Dabei wurden sie über die Ziele, Methodik, gesetzlichen Anfor-
derungen und konkreten Auswirkungen im behandelten Bachabschnitt informiert. Die an-
schliessende Frage- und Diskussionsrunden dienten der aktiven Mitwirkung.

Im Frühling 2021 wird die Bevölkerung ergänzend informiert und es wird eine Mitwirkung
durchgeführt

7. VERFAHREN

7.1.1 Gesetzliche Grundlage

Die Gemeinden müssen nach Art. 41a der Gewässerschutzverordnung und Art. 90 PBG die
Gewässerräume grundeigentümerverbindlich festlegen.

7.1.2 Kantonale Vorprüfung

Der Sondernutzugsplan Hofbach wurde den Kantonalen Fachstellen zusammen mit dem
Bachausbauprojekt (Phase Vorprojekt) zur Vorprüfung eingereicht.   Die eingegangenen Mit-
berichte zum Sondernutzungsplan Hofbach wurden vom zuständigen Amt für Raumentwick-
lung und Geoinformation in einer Gesamtstellungnahme dem Gemeinderat Schänis am 26.
September 2018 zugestellt. Die darin geforderten Änderungen / Ergänzungen, Hinweise /
Empfehlungen wurden in die Planungsmittel eingearbeitet.

7.1.3 Kantonale Vernehmlassung

Der angepasste Sondernutzungsplan Hofbach wurde zusammen mit dem Bachausbauprojekt
(Phase Auflageprojekt) - nach Erlass der Politische Gemeinde Schänis - dem Kanton zur Ver-
nehmlassung eingereicht. Die Anträge wurden geprüft und entsprechend berücksichtigt.

7.1.4 Vernehmlassung beim Bund

Weil es sich um ein Einzelprojekt handelt - Programmvereinbarung zwischen Bund u. Kanton
- wurde das Wasserbauprojekt inkl. Sondernutzungsplan Hofbach auch dem Bund zur Ver-
nehmlassung eingereicht. Die Anträge wurden geprüft und entsprechend berücksichtigt.

7.1.5 Mitwirkung

Vor der Projektauflage wird ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt (vgl. Kap. 6).

7.1.6 Öffentliche Auflage

Der Sondernutzungsplan wird von der Politischen Gemeinde Schänis, mit Erlass durch den
Gemeinderat, öffentlich aufgelegt.

Die öffentliche Auflage dient zur Orientierung der Betroffenen und Interessierten über die
vorgesehene Gewässerraumausscheidung. Während der öffentlichen Auflage können Einspra-
chen von betroffenen Grundeigentümern und anderen Interessierten schriftlich und begrün-
det an den Gemeinderat gerichtet werden.

Die aufzuhebenden Baulinien- und Überbauungspläne (vgl. Kap. 5) werden parallel zu den
neuen Sondernutzungsplänen Hofbach aufgelegt.

7.1.7 Kantonale Genehmigung

Nach Abschluss des Einspracheverfahrens wird der vom Gemeinderat erlassene Sondernut-
zungsplan dem Kanton zur Genehmigung eingereicht



IG nipo – ewp Sondernutzungsplan Hofbach, Festlegung Gewässerraum
Gemeinde Schänis, Kanton St. Gallen

Planungsbericht

Seite 16 von 16

8. FAZIT

Die minimale Gewässerraumbreite von 11 Meter kann durchgehend gewährleistet werden.

Mit der Festlegung des Gewässerraums wird der Raum für einen hochwassersicheren und
möglichst naturnahen Ausbau des Hofbachs, sowie für einen zweckmässigen Gewässerunter-
halt gesichert.

Uznach, 16.12.2020

IG nipo - ewp

Martin Schibli


